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Anlage zum Antrag auf Einzelprüfungsberechtigung

Folgende Angaben werden zur Bearbeitung Ihres Antrags auf Einzelprüfungsberechtigung benötigt (nur vollständige Anfrage werden beantwortet):

Prüfungsordnung: 
B. Sc.: 
[bookmark: Check1]|_| PO 20
|_| PO 14
M. Sc.: 
|_| PO 23
|_| PO 17

Abschluss der Person, für die der Antrag gestellt wird (Erst- oder Zweitprüfer*in):
|_| Abschluss (Diplom oder Master) in Psychologie 
[bookmark: Text2]|_| Abschluss in einem verwandten Fach:      

Weitere Qualifikation der Person, für die der Antrag gestellt wird (Erst- oder Zweitprüfer*in):
|_| Promotion
|_| Habilitation

Aktuelle Lehrtätigkeit im Fach Psychologie:
|_| Ja
|_| Nein

Erfahrung in der beruflichen Praxis und Ausbildung:
|_| Ja
|_| Nein 

Falls vorhanden, Link zur Website der Person, für die dieser Antrag gestellt wird (Erst- oder Zweitprüfer*in):
[bookmark: Text1]     
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